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 Jagdverordnung (JaV)  

(Änderung) 

 
 Der Regierungsrat des Kantons Bern, 
 auf Antrag der Volkswirtschaftsdirektion, 
 beschliesst: 

 
 I. 

 Die Jagdverordnung vom 26. Februar 2003 (JaV) wird wie folgt geändert: 

 
 Art. 14   1 Die Schussabgabe ist nur bei genügender Sicht eine Stunde vor 

Sonnenaufgang bis eine Stunde nach Sonnenuntergang gestattet. 
2 Unverändert. 

  
 Art. 15   1 Die Jagd ist verboten 

a und b unverändert, 
c im Umkreis von 100 Metern von ständig bewohnten Gebäuden. 
2 und 3 Unverändert. 

 
Beschränkungen 
der Baujagd 
 

Art. 16a (neu)   1 Die Jagd mit Hunden in natürlichen Bodenbauen der 
Wildtiere (Baujagd) ist nur mit folgenden Beschränkungen gestattet: 
 
a Die Baujagd darf nur bis Ende Dezember ausgeübt werden. 
b Pro Bau darf höchstens ein Bodenhund eingesetzt werden. 
c Jeder Bodenhund muss einen Ortungssender tragen.  
d Bevor die Baujagd ausgeübt wird, muss die Jägerin oder der Jäger der 

zuständigen Wildhüterin oder dem Wildhüter Ort und Zeit melden. 
 
2 Angeschossenes Wild und im Bau gebliebene Jagdhunde dürfen nur unter 
Beizug der Wildhüterin oder des Wildhüters ausgegraben werden. 
 
 

Tragen und 
Transport von 
Schusswaffen 

Art. 19   1 Ausserhalb der Jagdzeit, der Durchführung von 
Selbsthilfemassnahmen nach Artikel 5 Absatz 2 JWG oder der Jagd 
aufgrund einer Spezialbewilligung ist das Tragen einer Waffe, ungeachtet ob 
sie geladen oder ungeladen ist, nur im Rahmen der Waffengesetzgebung 
erlaubt. Absatz 2 bleibt vorbehalten. 
2 Am Vortag eines Jagdtags oder am Tag danach darf die ungeladene Waffe 
auf den üblichen Wegen zu Fuss ins Jagdgebiet bzw. aus diesem 
hinausgetragen werden. 
3 Schusswaffen und Munition dürfen auch während der Jagdzeit, der 
Durchführung von Selbsthilfemassnahmen nach Artikel 5 Absatz 2 JWG oder 
der Jagd aufgrund einer Spezialbewilligung nur getrennt im Fahrzeug 
mitgeführt werden. 
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Anhang 1 
 
zu Artikel 10 
 
 

Jagdzeiten  
August Sep-

tember 
Okto-
ber 

No-
vember 

De-
zember 

Januar Februar 

Jagd-
zeiten 

Jagd-
bare 
Arten 

Schon-
tage 
alle 

Patente 

keine Dienstag, 
Donnerstag, 

Freitag 
(ausgenommen 

Nachtansitz) 

keine 
(Dienstag, Donnerstag und 
Freitag kein Hundeeinsatz) 

Basispatent bis Patent B  Unverändert 
 

Patent C 
(Hirsch) 

Rothirsch  1.9. 
bis 
20.9. 

 10.10.  
bis  
30.11. 

 

 
Patent D 
(Wild-
schwein) 

Wildschwein 
im August nur 
Ansitzjagd ausserhalb 
des Waldes 

2.8. 
bis 
31.1. 

  

 
Patent E 
(Wasser-
vögel) 

Blässhuhn, 
Stockente, 
Entenbastarde 

 1.9. bis 31.12.  

 Reiherente, 
Tafelente 

 1.10. bis 31.12.  

 Kormoran  1.9. bis 31.1.  
  

 
 II. 

 Diese Änderung tritt am 1. Juni 2008 in Kraft. 

 
 
 Bern, ¦ ¦ ¦ Im Namen des Regierungsrates 

  Der Präsident: ¦ ¦ ¦ 
  Der Staatsschreiber: ¦ ¦ ¦ 
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